
Muster 43 (§ 42 Abs. 1)
Register für Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer StVK

Verfahren nach Besetzung Tag des Name, Bezeichnung der Sache Anstalt Tag der Bemerkungen
§§ 462 a,

463
StPO

§§ 109,
138

StVollzG

§§ 50,
58 Abs. 3,
71 Abs. 4

IRG

der
Kammer

Eingangs Vorname
und Geburts-

datum des
Verurteilten

Gegenstand
des Verfah-

rens

Sitz und
Aktenzeichen
der Staats-

anwaltschaft

Erledigung Abgabe der
Akten bzw.

Jahr der Wegle-
gung

1 a 1 b 1 c 2 3 4 a 4 b 4 c 4 d 5 6

1 15.3.1998 Meier, Gerd
14.11.1962

Hafturlaub - Waldheim 10.4.1998

2 K 22.4.1998 Kurz, Petra
1.10.1966

2/3-Entschei-
dung

Leipzig
5 Js 687/95

Stollberg 25.8.1998

Erläuterungen:
1. Die Nummern der Unterspalten 1 a bis 1 c laufen gemeinschaftlich (Springnum-

mern); dies gilt auch bzgl. eines Verurteilten, wenn verschiedene Gegenstände be-
troffen sind; sie sind rot zu unterstreichen, wenn Verfahren ohne sachliche Verfü-
gung zuständigkeitshalber an ein anderes Gericht oder an eine andere Strafvollstre-
ckungskammer  abgegeben  werden. Die so gekennzeichneten Nummern  sind bei der

3. Werden nach Nr. 2 in einer Strafvollstreckungssache mehrere Eintragun-
gen erforderlich, so ist die Angelegenheit unter dem Aktenzeichen der
ersten Eintragung weiterzuführen; bei der Neueintragung in Spalte 1 a, 1 b
oder 1 c ist dieses Aktenzeichen in Spalte 6 zu vermerken.

Feststellung der Geschäftsergebnisse nicht zu berücksichtigen. 4. In Spalte 2 ist der Buchstabe "K" einzutragen, wenn die Kammer in der
Besetzung mit drei Richtern entschieden hat.

2. Jede nach § 78 a GVG zur Zuständigkeit der Strafvollstreckungskammern gehörige
Angelegenheit wird gesondert in das Register eingetragen. Dies gilt auch, wenn
gleichzeitig mehrere Angelegenheiten eines Verurteilten anhängig werden. Anträge
und Maßnahmen, die sich auf eine bereits eingetragene und noch nicht  rechtskräftig

5. Befindet sich der Verurteilte nicht in Haft, so ist dies in Spalte 4 d durch
einen Strich (-) zu kennzeichnen. Im Übrigen braucht Spalte 4 d nicht
ausgefüllt zu werden,  wenn  sich  im Bereich  der Strafvollstreckungskam-

durch Straferlass oder Widerruf erledigte Strafausssetzung oder Aussetzung des
Strafrestes zur Bewährung beziehen, werden nicht registriert; sie sind zu den vor-
handenen Vorgängen zu nehmen. Die von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zur
nachträglichen Entscheidung über den Erlass der Strafe nach Ablauf der Bewäh-
rungszeit werden nicht neu eingetragen, ebenfalls unterbleibt eine Neueintragung,
wenn gegen die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer Beschwerde eingelegt
wird.

mer nur eine Anstalt befindet.


